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Einleitung

Ziel

Der vorliegende Rahmenlehrplan (RLP) beschreibt Prinzipien, Organisation und
Kompetenzen fir die Bildungsgange in Sozialpadagogik HF. Er legt die erforderli-
chen Qualifikationen und Kompetenzen fest. Der RLP definiert die Bildungsbereiche
und ihre zeitlichen Anteile.

Rechtliche Grundlagen

- Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002.

- Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003.

- Verordnung des EVD Uber Mindestvorschriften fiir die Anerkennung von Bil-
dungsgangen und Nachdiplomstudien der héheren Fachschulen (vom 11. Marz
2005) insbesondere Artikel 6 und 7.

Der Rahmenlehrplan basiert auf dem Leitfaden Rahmenlehrplane der h6heren

Fachschulen vom 31. Marz 2006 und dem Kriterienraster Qualitétssicherung Rah-

menlehrplane der héheren Fachschulen vom 18. September 2006.

Tragerschaft

Tragerinnen des Rahmenlehrplans sind SPAS Schweizerische Plattform der Ausbil-
dungen im Sozialbereich und die Dach-OdA Soziales. i

Der Rahmenlehrplan ist periodisch zu Uberprifen. Vorschlage flir Anderungen und
Erganzungen kénnen von Ausbildungsanbietern und Berufsorganisationen an die
Trager gerichtet werden.

Anderungen des Rahmenlehrplans sind von den beiden Tragerorganisationen ge-
meinsam zu beschliessen und anschliessend dem BBT zur Genehmigung einzurei-
chen.

Adressen:

- SPAS, Aarbergergasse 40, Postfach 7060, 3001 Bern.

- Dach OdA Soziales, Eigerplatz 5, 3000 Bern

Koordination

Im Sinne einer klaren Positionierung der HF-Ausbildungen im Sozialbereich wurde
Wert darauf gelegt, dass die bearbeiteten Rahmenlehrpléane bzgl. Ausbildungskon-
zept, Zulassung, Qualifikationsverfahren, Praxisausbildung und Zuteilung der Aus-
bildungszeit einander mdglichst weitgehend entsprechen. Die entsprechenden Kapi-
tel der Rahmenlehrplane Sozialpadagogik HF und Kindererziehung HF sind deshalb
inhaltlich aufeinander abgestimmt.
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1 Arbeitsfeld

Zentrale Aufgabe von Sozialpaddagoginnen und Sozialpadagogen HF ist die profes-
sionelle Begleitung, Aktivierung, Férderung von Einzelnen oder Gruppen, deren
selbstandige Lebensgestaltung und soziale Integration erschwert, gefahrdet oder
verunmaglicht ist. Die Ausbildung beféahigt zur sozialpadagogischen Arbeit mit Men-
schen jeden Lebensalters, die in den Bereichen Lernen, Sozialverhalten, Alltagsbe-
waltigung, Teilnahme und Teilhabe an der Gesellschaft infolge sozialer, geistiger,
psychischer oder kérperlicher Umstande, Benachteiligung oder Behinderung einer
Betreuung, Begleitung, Férderung und/oder Erziehung bedirfen. Die Begleitung zielt
darauf ab, Menschen, die ihr soziales Umfeld Gberfordern oder von diesem Uberfor-
dert sind, durch stiitzende, erganzende oder ersetzende Strukturen zu entlasten und
ihren Ressourcen entsprechend in der eigenstandigen Bewaltigung des Alltags zu
férdern.

> Arbeitsprozesse 1 und 5°

Mégliche Einsatzbereiche der Sozialpddagogik sind:

1. stationare Sozialpadagogik: sozialpadagogische Grossfamilien, Pflegefamili-
en, Heime, Kliniken, Massnahmenvollzug, usw.
2. teilstationare Sozialpadagogik: Notaufnahmegruppen, Timeout-Platze, Famili-

enbegleitung, Anschluss- und Ubergangslésungen zur Vermeidung oder Ver-
kirzung eines Heimaufenthaltes, usw.

3. ambulante Sozialpadagogik: Begleitung, Betreuung, Beschéaftigung, Arbeits-
angebote, Assistenzdienste, Schulsozialpadagogik, Jugendarbeit, usw.

4. weitere Einsatzfelder der Sozialpddagogik: Sozialplanung, Massnahmen zur
sozialen Integration, Pravention, usw.

- Arbeitsprozess 2

Die Arbeit mit Menschen, welche sich in einer besonderen Lebenssituation befinden
und erhebliche Herausforderungen in ihrer Lebensgestaltung haben, stellt hohe An-
spriiche an die Beziehungs- und Belastungsfahigkeit der Sozialpadagoginnen und
Sozialpadagogen. Fragen der Abgrenzung, von Nahe und Distanz und von berufs-
ethisch reflektiertem Handeln sind dauernde Herausforderungen. Sozialpadagogik
beschaftigt sich mit den aktuellen sozialen Problemen und Fragen. Gender-Fragen
und Fragen der Interkulturalitdt sind Teil des beruflichen Alltages.

- Arbeitsprozess 8

Das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Umfeld sozialpadagogischer Ta-

tigkeit ist gepragt von widersprichlichen Rahmenbedingungen und begrenzten Res-

sourcen.

- Einerseits stehen im Zentrum sozialpadagogischer Arbeit der betroffene Mensch
und sein soziales Umfeld. Ziel ist es, diesem Menschen ein Optimum an Lebens-

' Mit dem Verweis auf die Arbeitsprozesse soll der Bezug zwischen Arbeitsfeld und Arbeitsprozessen
hergestellt werden. Der Verweis bezieht sich jeweils auf die fiir das Thema zentralen Arbeitsprozes-
se. Dies heisst aber nicht, dass nur die bezeichneten Arbeitsprozesse relevant sind.
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qualitat zu erméglichen. Sozialpadagogik kann demzufolge auch heissen, unbe-
queme Haltungen einzunehmen, sei es in der Arbeit mit gesellschaftlich Benach-
teiligten und Randstéandigen, sei es durch das Beeinflussen bzw. Riickgangigma-
chen gesellschaftlicher Ausschlussprozesse.

- Andererseits nimmt Sozialpaddagogik ein gesellschaftliches Mandat wahr, indem
es ein anerkanntes Ziel der Sozialpadagogik ist, Menschen zu (re-)integrieren
oder vor gesellschaftlichem Ausschluss zu bewahren. Dieses doppelte Mandat
der Sozialpadagogik beinhaltet ein erhebliches Konfliktpotenzial.

- Arbeitsprozesse 3 und 4

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF sind zunehmend als Vernetzerinnen
und Vernetzer verschiedener Einzelmassnahmen tatig und dbernehmen dadurch
Aufgaben des Case Management und der Systemkoordination. In diesem Sinne
werden Ubergeordnete Tatigkeiten (indirektes Arbeiten) wie z.B. die Erschliessung
von sozialrdumlichen Ressourcen (Bereitstellen glnstiger Umfelder), die praventive
Arbeit und die Vernetzung der Angebote zuklnftig eine starkere Bedeutung erhalten.
- Arbeitsprozess 5

Sozialpadagogische Institutionen sind Teil des Service Public im Sozial- oder Ge-
sundheitswesen, im Bildungsbereich oder im Justizvollzug. Sie sind entweder Teil
der Offentlichen Verwaltung oder arbeiten im Auftrag des Staates als private ge-
meinn(tzige Organisationen. Die Fihrung und Organisation richtet sich nach den
Grundsatzen von Organisationen des Non-Profit-Bereiches.

Sozialpadagogische Institutionen werden durch die 6ffentliche Hand mitfinanziert
und sind somit auch Teil der Auseinandersetzung um die Verteilung 6ffentlicher Fi-
nanzmittel und Ressourcen. Dies erfordert einen verantwortungsvollen, effektiven
und effizienten Umgang mit den verfagbaren 6ffentlichen und privaten Mitteln, kann
aber auch heissen, sich stellvertretend fur die Klientel fir das Verfigbarmachen von
Ressourcen einzusetzen.

Sozialpadagogische Arbeit ist immer Teil eines Versorgungsnetzes. Die interdiszipli-
nare Zusammenarbeit mit benachbarten Fachgebieten, wie z.B. Heilpadagogik, Psy-
chologie usw., und Arbeitsfeldern, wie z.B. Schule, Beratung und Therapie, Psychiat-
rie, Pflege und Rehabilitation usw., ist deshalb von grosser Bedeutung. Ein wichtiger
Aspekt des Arbeitsumfeldes besteht auch in der Zusammenarbeit mit den zuweisen-
den Instanzen wie Sozialdiensten, Schulbehérden, Vollzugsstellen der Sozialversi-
cherung z.B. IV, Vormundschaftsbehdrden, Justiz und Polizei.

Sozialpadagogische Arbeit impliziert auch sozialpolitisches Handeln. Basierend auf
den Werten soziale Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit der Menschen sowie unter
Beriicksichtigung der Integration als Bestandteil professionellen Handelns engagie-
ren sich Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen im Sinne der Uberwindung von
Ungerechtigkeiten und Missstanden.

- Arbeitsprozesse 6 und 7
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2 Arbeitsprozesse und zu erreichende Kompetenzen

Im Folgenden sind die acht fiir den Beruf der Sozialpadagogin HF und des Sozialpa-
dagogen HF zentralen Arbeitsprozesse und die damit verkntpften Kompetenzen
detailliert dargestellt. Flr alle Arbeitsprozesse qilt:

Die zu bewaltigenden Situationen sind sehr komplex, verandern sich
laufend und kdnnen nur beschrankt vorausgesehen werden. Erwartet
wird eine selbstandige Problemlésung, wobei auch neue Lésungswege
gesucht werden missen. Die Sozialpadagogin/der Sozialpadagoge tragt
die Verantwortung fiir die Losung. Kennzeichnend fiir die Sozialpadago-
gik sind somit situativ wechselnde Komplexitatsstufen der Tatigkeit bei
durchgangig hoher Verantwortung. Dies beschreibt auch das in allen
Arbeitsprozessen zu erreichende Kompetenzniveau.

Zielniveau ist das Niveau 6 des Europaischen Qualifikationsrahmens
(EQR).

Arbeitsprozess 1 | Menschen bei der Bewaltigung schwieriger Lebenssituationen
begleiten

Arbeitsprozess 2 | Den Alltag der Klientinnen und Klienten teilen und mitgestalten

Arbeitsprozess 3 | Die soziale Teilhabe und gesellschaftliche Integration der Klien-
tinnen und Klienten ermdéglichen, unterstiitzen und férdern

Arbeitsprozess 4 | Ressourcen zur Lebensgestaltung der Klientinnen und Klienten
erschliessen und aktivieren

Arbeitsprozess 5 | Mit Klientinnen- und Klientensystemen zusammenarbeiten

Arbeitsprozess 6 | Im sozialpddagogischen Team, mit anderen Fachleuten und in
der Organisation zusammenarbeiten

Arbeitsprozess 7 | Das rechtliche und politische Umfeld kennen und in die Umset-
zung des sozialpadagogischen Auftrages einbeziehen

Arbeitsprozess 8 | Die eigene Person, die berufliche Identitat sowie die Wirkungen
des eigenen beruflichen Handelns reflektieren

Bei der Darstellung der sozialpddagogischen Berufskompetenzen wurde die in der
Berufsbildung haufig anzutreffende Einteilung in Fachkompetenz, Methodenkompe-
tenz, Selbst- und Sozialkompetenz Gbernommen. Dabei ist relativierend festzuhal-
ten, dass jede Einteilung einerseits hilfreich ist, indem sie Komplexitat reduziert und
verstandlichere Strukturen schafft, andererseits damit auch Vereinfachungen schafft,
welche der realen Vielfalt nur teilweise gerecht werden. Mit der gewéahlten Darstel-
lungsform kann aber der besonderen Wichtigkeit der Selbst- und Sozialkompetenz in
geeigneter Weise Rechnung getragen werden.
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Arbeitsprozess 1 Menschen bei der Bewaltigung schwieriger Lebenssituatio-
nen begleiten

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF erfassen und analysieren die Le-
benssituation und den Unterstitzungsbedarf benachteiligter Menschen. Dies unter
besonderer Beriicksichtigung von Gender sowie kultureller und sozialer Herkunft.
Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF planen darauf abgestimmte individu-
elle Massnahmen im Sinne von Praventions-, Erziehungs-, Aktivierungs-, Férder-
oder Begleitprozessen, fihren diese durch und werten die Massnahmen aus. Sozi-
alpadagoginnen und Sozialpadagogen arbeiten dabei methodengeleitet und ziel-
orientiert und dokumentieren und reflektieren ihre Arbeit.

Fachkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpaddagogen

« erfassen, verstehen und analysieren die Lebenslage und den Unterstitzungsbe-
darf benachteiligter Menschen auf der Basis fachlicher Erkenntnisse.

« verbinden dabei ihr Wissen zu speziellen Diagnosen und sozialen Problemen mit
der Erfassung der individuellen Lebenslage ihrer Klientinnen und Klienten und mit
dem spezifischen Auftrag ihrer Institution.

Die Fachkompetenz zeigt sich in der angemessenen Verknlpfung des aktualisierten
Wissens im Hinblick auf die Bed(irfnisse der begleiteten Menschen.

Methodenkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

« planen auf unterstiitzte Personen und Gruppen abgestimmte Massnahmen von
Praventions-, Erziehungs-, Aktivierungs-, Férder- oder Begleitprozessen.

« flhren diese Massnahmen durch, werten sie aus und verbessern dadurch fortlau-
fend ihr berufliches Handeln.

« gehen methodengeleitet und zielorientiert vor und dokumentieren die eigene Ar-
beit.

Die Methodenkompetenz zeigt sich in der eigenstédndigen und selbstverantwortlichen
Planung, Durchflihrung und Auswertung fachlich abgestttzter und situativ angepass-
ter Entwicklungsprozesse.

Selbst- und Sozialkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

- reflektieren die eigene Person, ihre berufliche Identitat sowie die Wirkungen des
eigenen beruflichen Handelns.

« gehen mit Belastungen und Veranderungen angemessen um.

« verhalten sich anderen Menschen gegeniber empathisch.

« kooperieren sinnvoll und gehen konstruktiv um mit Kritik und Konflikten.

Die Sozial- und Selbstkompetenz zeigt sich im bewussten und selbstkritischen Um-
gang mit eigenen und fremden Anteilen im beruflichen Handeln und Zusammenar-
beiten.
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Arbeitsprozess 2 Den Alltag der Klientinnen und Klienten teilen und mitges-
talten

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF nehmen am Alltag (oder an Aus-
schnitten davon) und an der Lebenswelt der Klientinnen und Klienten teil und gestal-
ten diese mit. Im Zentrum ihrer beruflichen Tatigkeit stehen dabei breite Gestal-
tungskompetenzen im Hinblick auf

« eine gelingendere Alltagsgestaltung, in welcher Klientinnen und Klienten befahigt
werden, die vielfaltigen Situationen ihres taglichen Lebens mit Hilfe ihrer eigenen
Ressourcen zu meistern.

- professionelle Beziehungen zu den begleiteten Menschen und zu deren sozialem
Umfeld, in welchem Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen auf fachlich re-
flektierte Weise

o Beziehungen aufbauen, pflegen und wieder abschliessen,

o den Umgang mit Nahe und Distanz sowie mit Einfiihlen und Grenzensetzen
gestalten,

o einen verantwortungsvollen Umgang mit Macht pflegen.

» die Gestaltung von Gruppensituationen und von Situationen des sozialen Zu-
sammenlebens der begleiteten Menschen.

» die Férderung von aktivem Freizeit- und Bildungsverhalten der begleiteten Men-
schen.

Fachkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen

- verstehen die Lebenslagen und Lebenswelten von Klientinnen und Klienten auf
der Grundlage fachlicher Kenntnisse.

- wenden Konzepte der Alltags-, Lebenswelt- und der Beziehungsgestaltung sowie
der Gestaltung von Gruppensituationen an.

 verflgen Uber vertiefte fachliche Kenntnisse von sozialen Problemen und den zu
deren Bearbeitung erforderlichen bzw. verfliigbaren Dienstleistungen.

Die Fachkompetenz zeigt sich in der Vernetzung und im Transfer dieser Kenntnisse.

Methodenkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

« gestalten den Alltag und das Lebensumfeld gemeinsam mit ihren Klientinnen und
Klienten.

« befahigen die Klientinnen und Klienten, die Situationen ihres taglichen Lebens
mit Hilfe eigener und erganzender Ressourcen zu meistern.

« moderieren Gruppensituationen und geben bei Bedarf geeignete Impulse fiir das
soziale Zusammenleben der begleiteten Menschen.

- arbeiten gruppenorientiert, entwickeln und nutzen Ressourcen der Klientinnen-
und Klientengruppe und tragen zur Lésung von auftauchenden Konflikten bei.

Dabei setzen Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen angemessene fachliche

und gestalterisch-kreative Methoden ein, werten das eigene berufliche Handeln aus

und entwickeln ihre eigene Methodenkompetenz fortlaufend.
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Die Methodenkompetenz zeigt sich in der reflektierten und situationsgerechten Um-
setzung von Methoden der Alltags- und Lebensweltgestaltung.

Selbst- und Sozialkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

« bauen auf fachlich reflektierte Weise professionelle Beziehungen zu den begleite-
ten Menschen auf, pflegen diese und schliessen sie wieder ab.

« gestalten den Umgang mit Nahe und Distanz angemessen und mit Empathie.

« gehen mit Belastungen und Veranderungen bewusst um.

- reflektieren die eigene Person, die berufliche Identitat sowie die Wirkungen des
eigenen beruflichen Handelns.

- gestalten berufliche Beziehungen und Rollen passend zur Situation und zum be-
ruflichen Auftrag.

Die Selbst- und Sozialkompetenz zeigt sich in der Fahigkeit zu selbstandigem und

I6sungsorientiertem beruflichem Handeln trotz eigener Betroffenheit.
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Arbeitsprozess 3 Die soziale Teilhabe und gesellschaftliche Integration der
Klientinnen und Klienten erméglichen, unterstiitzen und
fordern

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF tragen dazu bei, dass die begleiteten

Menschen am sozialen und gesellschaftlichen Leben in geeigneter Weise teilneh-

men und ihre Rechte ausliben kdnnen. Diese Aufgabe leisten Sozialpadagoginnen

und Sozialpddagogen durch die Beféhigung der Klientinnen und Klienten oder durch

Einflussnahme auf das Umfeld. Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen wissen

dabei um die Zusammenhange gesellschaftlicher Integrations- und Ausgrenzungs-

mechanismen (insbesondere hinsichtlich sozialer und kultureller Herkunft, Ge-
schlecht, Behinderung) und handeln diesbeztiglich vorbeugend, ausgleichend oder
entgegenwirkend.

Fachkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

« kennen die in der Berufsauslbung aktuellen Fragen und Diskussionen des ge-
sellschaftlichen, sozialen und politischen Lebens.

« wissen um die Zusammenhé&nge gesellschaftlicher Diskriminierung und Ausgren-
zung.

- verstehen die Lebenslage von Klientinnen und Klienten unter Beizug von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen.

« wenden ihre vertieften Kenntnisse sozialer Probleme und sozialer Dienstleistun-
gen zur Nutzbarmachung sozialer Ressourcen an.

Die Fachkompetenz zeigt sich als Féhigkeit zur Wahrnehmung relevanter Problem-
lagen von Klientinnen und Klienten in Verknidpfung mit dem Wissen um soziale und
gesellschaftliche Zusammenhéange.

Methodenkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

« analysieren ausgrenzende Lebenssituationen von Klientinnen und Klienten und
bestimmen die zu deren Uberwindung erforderlichen Interventionen fachgerecht.

« unterstitzen die Klientinnen und Klienten bei der sozialen und gesellschaftlichen
Teilhabe und erschliessen ihnen notwendige Ressourcen.

« gestalten ihre Interventionen vorbeugend, ausgleichend oder entgegenwirkend.

- arbeiten in der Interventionsplanung mit weiteren Fachpersonen aus den be-
nachbarten Berufsgruppen eng zusammen.

Die Methodenkompetenz zeigt sich als Fahigkeit zur Vernetzung und zum Transfer
der Kenntnisse aus den verschiedensten Bereichen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

« handeln in ihrem Einsatz fir eine verbesserte soziale Teilhabe und gesellschattli-
che Integration transparent, koordiniert und I6sungsorientiert.
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Die Selbst- und Sozialkompetenz zeigt sich dabei als Fahigkeit zu eigenverantwortli-
chem und kontextbewusstem Handeln.
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Arbeitsprozess 4 Ressourcen zur Lebensgestaltung der Klientinnen und
Klienten erschliessen und aktivieren

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF befahigen ihre Klientinnen und Klien-
ten mittels individuell abgestimmter Vorgehensweisen und Methoden, ihre verfligba-
ren persoénlichen, sozialen und materiellen Ressourcen zu entdecken, zu entwickeln
und situationsgerecht zu nutzen. Ein Hauptziel sozialpadagogischer Tatigkeit ist,
dass die begleiteten Menschen sich zunehmend selber befahigen und eigene L6-
sungsbeitrage entwickeln (Prinzip der Selbsterméachtigung bzw. Empowerment).

Fachkompetenz
Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen
- erfassen gestitzt auf ihre sozialpddagogische Fachkompetenz die Ressourcen

unterstltzter Menschen und ihres sozialen, gesellschaftlichen und materiellen
Umfeldes.

Die Fachkompetenz zeigt sich als Kenntnis verschiedenster Ressourcen, die den
begleiteten Menschen zur Erreichung eines méglichst hohen Grades der Selbstwirk-
samkeit und -entfaltung dienen kénnen.

Methodenkompetenz
Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen
« unterstltzen die begleiteten Menschen individuell im Erschliessen und Aktivieren

angepasster personlicher, sozialer, gesellschaftlicher und materieller Ressour-
cen.

« befahigen die begleiteten Menschen, eigene Kompetenzen mdglichst nutzbrin-
gend anwenden zu kénnen.

« nutzen die dem aktuellen Wissensstand angepassten methodischen und techni-
schen Hilfsmittel situations- und sachgerecht.

Die Methodenkompetenz zeigt sich als Fahigkeit, fachlich geeignete Ressourcen

zugunsten begleiteter Menschen auszuwéhlen und nutzbar zu machen sowie gleich-

zeitig die Selbsterméchtigung der begleiteten Personen zu férdern.

Selbst- und Sozialkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

« reflektieren ihr berufliches Handeln mit dem Ziel der optimalen Unterstlitzung von
Menschen bei zugleich grosstmdglicher Selbsterméachtigung.

Die Selbst- und Sozialkompetenz zeigt sich als Fahigkeit, den Einsatz der eigenen
Person und der beruflichen Mittel situationsgerecht so zu gestalten, dass den beglei-
teten Menschen optimale Eigenstdndigkeit erméglicht wird.
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Arbeitsprozess 5 Mit Klientinnen- und Klientensystemen zusammenarbeiten

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF arbeiten nicht nur mit den Klientinnen
und Klienten zusammen, sondern auch mit deren sozialem Umfeld, seien dies An-
gehdrige, Nachbarschaft, Peer Group, Arbeitskolleginnen und -kollegen, andere Be-
zugspersonen, die Wohngruppe oder die Arbeitsgruppe.

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen beraten, begleiten und unterstitzen
Klientinnen und Klienten systembezogen, d.h. sie beachten in ihren beruflichen Auf-
gaben das vielfaltige Beziehungsgefiige ihrer Klientinnen und Klienten und beziehen
es in die Zusammenarbeit mit ein.

Fachkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpaddagogen

« kennen und verstehen wissenschaftliche Grundlagen und Erkenntnisse systemi-
schen Denkens und Handelns.

- erfassen die Systembezlige begleiteter Menschen und ihres sozialen, gesell-
schaftlichen und materiellen Umfeldes fachlich differenziert.

Die Fachkompetenz zeigt sich im Transfer allgemeiner wissenschaftlicher Fach-

kenntnisse zum systemischen Denken auf das sozialpddagogische Berufsfeld und
die jeweiligen Klientensysteme.

Methodenkompetenz
Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen
« setzen Methoden der Zusammenarbeit mit Klientinnen und Klienten, mit ihren

Herkunfts- und Bezugssystemen und mit weiteren Zielgruppen auftrags- und 16-
sungsorientiert ein.

- koordinieren die optimale Zusammenarbeit verschiedener Bezugssysteme fir die
begleiteten Menschen.

« unterstlitzen die begleiteten Menschen und ihre Bezugssysteme durch beratende
und begleitende Gesprache so, dass Systembezlige beriicksichtigt und Konflikte
konstruktiv bearbeitet werden.

Die Methodenkompetenz zeigt sich in der eigenverantwortlichen und sinnvollen Ver-

knipfung von Methoden der Gespréchsfihrung, der Koordination von Systemen und

der Lenkung gruppendynamischer Prozesse zugunsten des Entwicklungsprozesses
der begleiteten Menschen.

Selbst- und Sozialkompetenz
Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen
« kommunizieren mit unterschiedlichen Klientinnen und Klienten und ihrem sozia-

len Umfeld offen und verstandlich und arbeiten verlasslich, konstruktiv und ver-
antwortungsvoll zusammen.

« gehen mit dabei entstehenden Spannungsfeldern bzw. mit Kritik und Konflikten
konstruktiv um.

 reflektieren die eigenen Beitrage und Wirkungen in der Kooperation mit andern
und korrigieren ihr Verhalten.
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Die Selbst- und Sozialkompetenz zeigt sich im Eingehen auf die je anderen Anforde-
rungen bei gleichzeitiger achtsamer Wahrnehmung eigener Wirkungen im Prozess
sowie in der Bereitschaft, Spannungen und Konflikte Ibsungsorientiert anzugehen.
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Arbeitsprozess 6 Im sozialpadagogischen Team, mit anderen Fachleuten und
in der Organisation zusammenarbeiten

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF sind verantwortlich beteiligt an der
(inter-) professionellen Zusammenarbeit in der Organisation und darlber hinaus. Sie
erbringen ihren eigenen Beitrag fir eine professionelle und koordinierte Zusammen-
arbeit im Hilfssystem. Dabei kénnen Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen ver-
netzend tatig sein und die Beitrdge verschiedener Berufsgruppen koordinieren (im
Sinne des Case Managements). Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen bearbei-
ten Differenzen und Konflikte konstruktiv und Iésungsorientiert. Sie setzen dabei an-
erkannte Methoden bzw. Verfahren ein und sichern deren Qualitat. Sozialpadago-
ginnen und Sozialp&ddagogen leiten Sitzungen und dokumentieren Ergebnisse der
Zusammenarbeit. In der Einfihrung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in
der Ausbildung von angehenden Fachfrauen und -mannern bernehmen Sozialpa-
dagoginnen und Sozialpadagogen eine Anleitungsfunktion.

Fachkompetenz
Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen
« verfligen Uber fachliche Kenntnisse zu sozialen Organisationen und Systemen.

« kennen verwandte Berufsfelder und Berufsgruppen und deren Einsatzméglichkei-
ten, Ressourcen und Perspektiven.

« verflgen Uber Kenntnisse Uber das Entstehen, Erkennen und Bearbeiten von
sozialen Konflikten.

Die Fachkompetenz zeigt sich in der angemessenen Erfassung der relevanten Sys-
teme und deren Wechselwirkungen.

Methodenkompetenz

Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen

« arbeiten mit andern Fachleuten innerhalb und ausserhalb der eigenen Organisa-
tion auf professionelle, konstruktive und strukturierte Weise zusammen.

« aussern sich dabei differenziert zu ihrer eigenen fachlichen Arbeit.

« nehmen die Beitrage anderer Berufsgruppen wertschatzend wahr und handeln in
der Zusammenarbeit vernetzend und koordinierend.

« bearbeiten Konflikte konstruktiv und lIésungsorientiert.
« leiten Sitzungen und dokumentieren die Ergebnisse der Arbeit.
« fUhren neue Mitarbeitende in ihre Aufgabe ein.

Die Methodenkompetenz zeigt sich in der situationsgerechten Anwendung geeigne-
ter Methoden der Kooperation.

Selbst- und Sozialkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

« kommunizieren und kooperieren mit andern Fachleuten auf der Basis einer ge-
klarten Berufsidentitat transparent und verlasslich.

« reflektieren die eigenen Beitrage und Wirkungen in der Kooperation mit andern.
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« wissen um die Grenzen ihrer fachlichen Mdglichkeiten und holen die Unterstiit-
zung anderer Fachleute ein.

Die Selbst- und Sozialkompetenz zeigt sich in der Dialog- und Kooperationsfédhigkeit
trotz eigener Betroffenheit.
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Arbeitsprozess 7 Das rechtliche und politische Umfeld kennen und in die
Umsetzung des sozialpadagogischen Auftrages einbezie-
hen

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF kennen die relevanten gesellschaftli-
chen, politischen, 6konomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und bertck-
sichtigen deren Einfllisse auf ihre Tatigkeit. Sozialpddagoginnen und Sozialpddago-
gen erkennen die doppelte Ausrichtung ihres Auftrags auf ,individuelle Hilfe’ und ,ge-
sellschaftliches Mandat’ und bearbeiten daraus entstehende Spannungsfelder kon-
struktiv und fir die begleiteten Menschen unterstitzend.

Fachkompetenz
Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen
« erkennen den Stellenwert politischer Entwicklungen fur die berufliche Tatigkeit.

 verfligen Uber fachliche Kenntnisse zu den relevanten gesellschaftlichen, éko-
nomischen und politischen Rahmenbedingungen und Problemen.

« kennen die berufsrelevanten rechtlichen Vorgaben.

Die Fachkompetenz zeigt sich im angemessenen Erfassen der relevanten rechtli-
chen, politischen und gesellschaftlichen Einfllisse auf das Berufsfeld, auf Klientinnen
und Klienten und auf das eigene Handeln.

Methodenkompetenz

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen

« berlcksichtigen die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungsten-
denzen in ihrem jetzigen und fUr ihr kiinftiges Handeln.

« erflllen ihren beruflichen Auftrag im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.

Die Methodenkompetenz zeigt sich in der Anwendung rechtlicher Vorgaben und in
der Berticksichtigung politischer und gesellschaftlicher Faktoren in der konkreten
beruflichen Situation bzw. generell im beruflichen Handeln.

Selbst- und Sozialkompetenz
Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen
« verstehen sich als politisch denkende und mitgestaltende Berufsleute.

« nehmen gegebenenfalls zugunsten ihrer Klientel Einfluss auf die éffentliche De-
batte.

Die Selbst- und Sozialkompetenz zeigt sich im Bewusstsein der hohen Bedeutung
politischer und gesellschaftlicher Vorgédnge sowie rechtlicher Regelungen fir das
eigene Berufsfeld und fur das eigene Handeln.
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Arbeitsprozess 8 Die eigene Person, die berufliche Identitat sowie die Wir-
kungen des eigenen beruflichen Handelns reflektieren

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen HF kénnen die eigene Person als In-
strument beruflichen Handelns einsetzen. Sie sind fahig zur Introspektion, zur Refle-
xion der persénlichen Erlebens- und Handlungsmuster (insbesondere in Bezug auf
soziale und kulturelle Herkunft sowie auf Geschlecht) und in ihrer Wirkungen auf an-
dere. Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen kénnen sich selbst angemessen
einschéatzen — in den eigenen Fahigkeiten wie auch in ihren Begrenzungen.

Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen pflegen die Selbstreflexion regelmassig
als grundlegendes Element professioneller Tatigkeit: in Gesprachen des Berufsall-
tags, in der kollegialen Intervision und in professionell begleiteter Supervision. Sozi-
alpadagoginnen und Sozialpadagogen verfligen Uber eine eigene berufliche Identi-
tat, die sie kontinuierlich reflektieren und weiter entwickeln. Sie richten ihr Handeln
nach berufsethischen Grundsatzen aus. In diesen personalen und sozialen Kompe-
tenzbereichen haben Sozialpddagoginnen und Sozialpadagogen besonders hohen
Ansprlichen zu gentgen.

Fachkompetenz
Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen
« verflgen Uber fachliches Wissen und ein kreatives Repertoire als Basis der

Selbstreflexion sowie tber Grundlagen der Ethik (z.B. Berufskodex) als Basis fiir
eigenes verantwortliches Entscheiden und Handeln.

« verfligen tber Grundlagenwissen zu Gender, Interkulturalitat und sozialer Be-
nachteiligung und kennen die Bedeutung dieser Aspekte flr das eigene berufli-
che Handeln.

« kennen die wichtigsten Aspekte des Gesundheitsschutzes, insbesondere zur
Vermeidung gesundheitlicher Berufsrisiken.

« transferieren dieses Wissen auf die verschiedensten Aspekte beruflichen Seins
und Kénnens.

Die Fachkompetenz zeigt sich als Fahigkeit, wissenschaftliches Grundlagenwissen
auf die eigene Person anzuwenden und fir die Reflexion beruflicher Situationen und
Wirkungen zu nutzen.

Methodenkompetenz
Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen
- wenden Methoden der Introspektion und Selbstreflexion an.

« dricken Aspekte ihres beruflichen Selbstverstandnisses und Handelns aus und
reflektieren und bearbeiten sie in Formen wie Intervision, Supervision und Pra-
xisberatung.

« ziehen daraus Folgerungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung ihres beruf-
lichen Handelns.

« wenden passende Methoden des Gesundheitsschutzes, der Stressvermeidung
und zum Aufbau eigener Ressourcen an.
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Die Methodenkompetenz zeigt sich in der Fahigkeit, eigenes Empfinden und Erleben
wahrzunehmen, auszudrticken und in geeigneter Form zu reflektieren.

Selbst- und Sozialkompetenz
Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen

reflektieren ihr berufliches Selbstverstandnis und ihr Handeln im beruflichen All-
tag.

stehen zu ihren Fahigkeiten und Begrenzungen und gehen damit professionell
um.

zeichnen sich aus durch eine hohe Kreativitat im Finden neuer L6sungswege und
entwickeln eine offene Haltung im Umgang mit Herausforderungen / mit festge-
fahrenen Denk- und Handlungsmustern / mit Unbekanntem.

unterziehen sich Formen der Selbst- und Fremdkontrolle sowie gemeinsamer
fachlicher Reflexion.

suchen Méglichkeiten, ihnre Wirkungen, ihre Haltungen, inre Handlungs- und Deu-
tungsmuster zu verandern und weiter zu entwickeln.

weisen eine besondere Sensibilitat auf flir Fragen der sozialen und kulturellen
Herkunft sowie fir Genderfragen.

lassen sich in ihrem beruflichen Denken und Handeln auch unter Druck von an-
erkannten berufsethischen Grundsétzen leiten.

Die Selbst- und Sozialkompetenz zeigt sich als Fdhigkeit, eigenverantwortlich, e-
thisch und fachlich abgesttitzt beruflich zu entscheiden und zu handeln und sich
selbst als Werkzeug der beruflichen Tétigkeit optimal einzubringen.
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3

Ausbildungskonzept

Die HF-Ausbildung in Sozialpadagogik beinhaltet sowohl schulische als auch be-
rufspraktische Ausbildungselemente. Diese bilden gemeinsam ein Ganzes und
gewahrleisten den Erwerb und die Vertiefung der beruflichen Kompetenzen.

Die HF-Ausbildung in Sozialpadagogik gibt es in den folgenden beiden Ausbil-
dungsformen:

Volizeitausbildung mit Praktika

Diese Ausbildungsform sieht im Wechsel mit der schulischen Ausbildung ein
Praktikum oder mehrere Praktika vor, Ublicherweise in verschiedenen Téatigkeits-
feldern.

Berufsbegleitende Ausbildung

Diese Ausbildungsform beinhaltet einen Wechsel zwischen schulischer und prak-
tischer Ausbildung im Rahmen einer Anstellung im Berufsfeld von mindestens 50
%, welche in einem Vertrag zwischen Arbeitgeberin/Arbeitgeber und Studieren-
der/Studierendem festgehalten ist. Die Schule kann wéhrend der Ausbildung eine
Hospitation in einem anderen Tatigkeitsbereich verlangen.

Die Verbindung von Theorie und Praxis ist von zentraler Bedeutung und wird
durch den Wechsel zwischen schulischer und berufspraktischer Ausbildung si-
chergestellt.

Die Ausbildung vermittelt berufliche Qualifikationen flr alle im Abschnitt Arbeits-
feld dargelegten Tatigkeitsbereiche.

Die Umsetzung des Konzeptes erfolgt durch:
« die Verankerung der Ausbildung in der Praxis.

« sich gegenseitig erganzende Ausbildungsziele in Schule und Praxis.

- die Férderung der reflektierenden Analyse des eigenen beruflichen Handelns
(Handlungsanalyse und/oder Supervision).

« eine zwischen Schule und Arbeitsort koordinierte Begleitung.
- die Beurteilung relevanter Kompetenzen am Arbeitsort.

Die H6heren Fachschulen unterrichten nach den Prinzipien der Erwachsenenbil-
dung. Das zeigt sich in der aktiven Mitarbeit der Studierenden und im Einbezug
ihrer Erfahrungen mit dem Ziel, ihre beruflichen Kenntnisse zu erweitern, ihre Re-
flexionsféahigkeit zu verbessern und ihr eigenstandiges Lernen zu férdern. Héhere
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Fachschulen schaffen Lernarrangements, welche das eigenstandige Lernen, die
Arbeit im Team sowie projektbezogene Arbeitsformen férdern. Sie beféhigen die
Studierenden zu selbstandigem und verantwortungsvollem beruflichem Handeln.
Dazu dienen insbesondere das methodische Arbeiten, interdisziplindres Denken
und die Fahigkeit, komplexe berufliche Situationen zu analysieren und zu evalu-
ieren. Die H6heren Fachschulen vertiefen zudem die zur Bewéltigung der berufli-
chen Herausforderungen notwendige professionelle und wissenschaftliche Kultur.
Sie férdern die kreativ-gestalterischen Fahigkeiten und die Persénlichkeitsent-
wicklung. Dies kann sowohl in eigenstandigen Lehrveranstaltungen wie auch
durch Integration in andere Veranstaltungen geschehen.

- Die Bildungsgéange werden kontinuierlich der wissenschaftlichen, 6konomischen,
technischen, sozialen, methodischen und didaktischen Entwicklung des Berufs-
feldes angepasst.
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4 Zulassung

4.1 Zulassungsbedingungen

Die Aufnahme zur Ausbildung setzt voraus, dass die folgenden Bedingungen kumu-

lativ erfdllt sind:

- Eidgendssisches Fahigkeitszeugnis EFZ oder ein als gleichwertig oder héher
eingestufter Abschluss?;

- Bestehen der Eignungsabklarung durch den Bildungsanbieter;
« Vorpraktikum im sozialpddagogischen Bereich von mindestens 800 Stunden;

« Nachweis, dass keine mit der Berufstatigkeit unvereinbaren Strafverfahren oder
Verurteilungen vorliegen.

Die Zulassungsbedingungen werden im Aufnahmereglement der Schule transparent
dargestellt.

Als einschlagiges Eidgendssisches Fahigkeitszeugnis (EFZ) fur die Ausbildungen
dieses Rahmenlehrplans gilt der Abschluss zur Fachfrau Betreuung bzw. zum
Fachmann Betreuung. Ein einschlagiges EFZ berechtigt zum Besuch einer HF-
Ausbildung mit 3600 Lernstunden. Personen mit einschlagigem EFZ benétigen kein
Vorpraktikum.

Bewerberinnen/Bewerber mit rein schulischer Ausbildung missen mindestens ein
Jahr berufliche Praxis innerhalb oder ausserhalb des Sozialbereiches nachweisen.

4.2 Aufnahmeverfahren

Das Aufnahmeverfahren zu einer HF-Ausbildung in Sozialpddagogik muss durch
jeden Anbieter nachvollziehbar und transparent dargestellt sein.

Mittels geeigneter Methoden und Vorgehensweisen werden im Eignungsverfahren
folgende Voraussetzungen fur das erfolgreiche Absolvieren der Ausbildung gepruft:

« die Eignung zur Berufsausibung und zur Bewaltigung der beruflichen Anforde-
rungen);

 die Berufs- und Ausbildungsmotivation;

« die Eignung zum Bestehen der schulischen Ausbildung und der Leistungsnach-
weise:

o schriftliche und mindliche Ausdrucksfahigkeit erlauben das HF-Studium;
o Nachweis der HF-adaquaten persoénlichen, sozialen und fachlichen Voraus-
setzungen zur Kommunikation, zur Kooperation und zur Reflexion.

2 Der Abschluss einer gymnasialen Matura oder einer anderen EDK-anerkannten Mittelschule (inkl. der Integrativen Mittelschu-
le IMS F) gilt als gleichwertig
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Dazu dienen gleichermassen die qualifizierte schriftliche Empfehlung der Prakti-
kumsinstitution und das Aufnahmeverfahren der Schule.

Bei Kandidatinnen und Kandidaten fur die berufsbegleitende Ausbildung wird tber-
pruft, ob die Anforderungen flr die praktische Ausbildung erfillt sind (Praxisbeglei-
tung, Einverstandnis der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers usw.).

Jede HF kann das Ergebnis des Aufnahmeverfahrens einer anderen HF anerken-
nen.

4.3 Ausnahmen (Zulassung sur dossier)

Um bei fehlendem anerkanntem Abschluss auf Sekundarstufe Il zum Aufnahmever-
fahren zugelassen zu werden, kbnnen Personen, welche das 22. Altersjahr zurlck-
gelegt haben, in einem anerkannten Verfahren die Gleichwertigkeit anderweitig er-
worbener Kompetenzen und Qualifikationen anerkennen lassen.

Bei der Zulassung und in der Ausbildung sind die Schulen berechtigt, nachgewiese-
ne bereits erworbene Qualifikationen und Kompetenzen anzuerkennen.

Dach-OdA Soziales und SPAS kénnen im gegenseitigen Einvernehmen Richtlinien
Uber die standardisierte Anerkennung weiterer Ausbildungsleistungen erlassen.

4.4 Durchlassigkeit

Inhaberinnen und Inhaber eines anerkannten Diploms in Sozialpadagogik HF, Kin-
dererziehung HF und Arbeitsagogik HF missen fir den Erwerb eines weiteren HF-
Diploms in einer dieser Richtungen im angestrebten Berufsfeld tatig sein. Sie mis-
sen eine begleitete Berufspraxis von mindestens 1200 Stunden nach den Vorgaben
der berufsbegleitenden Ausbildung mit 3600 Lernstunden nachweisen. Zudem mus-
sen sie samtliche Elemente der Diplomprifung geméss 5.3 absolvieren und sich der
gesamten Abschlussqualifikation des angestrebten Ausbildungsgangs unterziehen.
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5 Qualifikationsverfahren

5.1 Grundséatze

Alle Bereiche der beruflichen Handlungskompetenz werden bewertet. Die Schule
legt die Kriterien fest. Die Bewertung der Kompetenzen erfolgt in flr die Berufstatig-
keit relevanten beruflichen oder schulischen Situationen. Diese Situationen kénnen
real oder simuliert sein.

Teile der Bewertung kénnen den Institutionen, welche fir die Praxisausbildung ver-
antwortlich sind, delegiert werden. In diesen Fallen sind die zu bewertenden Kompe-
tenzen genau festzulegen.

Leistungen und Lernfortschritte der Studierenden in Schule und Praxis werden perio-
disch Uberpruft.

Es kdnnen unterschiedliche Formen der Bewertung angewendet werden (Noten,
Wortbewertungen usw.). In jedem Fall muss die Bewertung in der Kategorie ,erfillt —
nicht erflllt’ (,bestanden — nicht bestanden’) klar ersichtlich sein.

5.2 Promotion

Die Schulen fihren wahrend der Ausbildung mindestens eine Promotion durch. Die
Praxisqualifikation ist in die Promotion und in die Zulassung zur Diplomprtfung bzw.
zur Abschlussqualifikation einzubeziehen.

Die Schulen erlassen ein Promotions- und Diplomprifungsreglement, welches ins-
besondere die folgenden Punkte regelt:

« Inhalte und Verfahren der Evaluationen;

« Bedingungen der Promotion und der Zulassung zur Diplomprifung;
« Promotions- und Qualifikationsverfahren;

« Diplomprifung;

« Konsequenzen bei Nichterflllen geforderter Leistungen;

« Rechtsschutz und Rekursverfahren.

Die Schulen sind berechtigt, anderweitig erflllte Leistungsnachweise als aquivalent
anzuerkennen, sofern sie sich auf gleichwertige Qualifikationsverfahren und Kompe-
tenznachweise stiitzen.

5.3 Diplomprifung

Die Diplomprtfung richtet sich auf die fir die berufliche Tatigkeit bendtigten Kompe-
tenzen aus. Sie muss insbesondere den Nachweis erbringen Uber die Fahigkeiten
zur vertieften Reflexion der beruflichen Tatigkeit und des spezifischen Fachgebietes.
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Sie umfasst mindestens:
« eine praxis- resp. projektorientierte Diplom- oder Abschlussarbeit;

- eine Praxisqualifikation oder eine praktische Prifung;
- ein Prifungsgesprach.
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6 Praxisausbildung

6.1 Praxisbegleitung

Die praktische Ausbildung der HF-Studierenden wird von einer Praxisausbildne-
rin/einem Praxisausbildner ibernommen, der/die Gber die folgenden Qualifikationen
verflgt:

« eine Ausbildung im Fachgebiet der HF-Ausbildung oder einen als gleichwertig
anerkannten Abschluss;

« eine Ausbildung als Praxisausbildnerin/Praxisausbildner (mindestens 300 Lern-
stunden Gesamtausbildung im Sinne von Art. 45 Pkt.c.2 BBV) oder eine als
gleichwertig anerkannte Ausbildung.

In begriindeten Fallen sind Ausnahmen méglich.

6.2 Zusammenarbeit mit den Institutionen

Die Praxisausbildung ist konstituierender und qualifizierender Bestandteil der Ge-
samtausbildung und ist mit der schulischen Ausbildung koordiniert. Die Praxisausbil-
dung umfasst insbesondere die Anwendung, Umsetzung und Erweiterung der an der
Schule erworbenen Kompetenzen. Zudem werden in den Tétigkeitsfeldern der jewei-
ligen Ausbildungsinstitutionen vertiefte Kompetenzen erworben.

Die Schulen legen in Zusammenarbeit mit dem Berufsfeld die Anforderungen und
die Bedingungen an die Praxisausbildung fest. Die Schulen kénnen ein gemeinsa-
mes Anerkennungsverfahren flr Praxisausbildungsorte durchfiihren. Die Schule in-
formiert die Partner Uber das Ausbildungskonzept im Allgemeinen und Gber das Kon-
zept flr die praktische Ausbildung, deren Organisation und Planung, Uber die Bewer-
tungskriterien und Gber die von der Schule definierten Ziele im Speziellen. Die Ubri-
gen Ziele werden vom Praxisausbildungsort, von der Praxisausbildnerin/vom Praxis-
ausbildner und von der/vom Studierenden gemeinsam festgelegt.

Die Schulen koordinieren die Praxisausbildung bei beiden Ausbildungsformen (Prak-
tikum oder Berufstatigkeit). Sie stellen den Praxisausbildungsorten die fiir die prakti-
sche Ausbildung notwendigen Grundlagen zur Verfigung. Die Schule achtet darauf,
dass die Minimalbedingungen flr die Ausbildung in der Praxis gewahrleistet sind.
Die Praxisausbildungsorte werden ein oder mehrere Male wahrend der Ausbildung
besucht. Die Institutionen sorgen fir eine Ausbildungssituation, welche die Aneig-
nung und Ausiibung der in diesem Rahmenlehrplan beschriebenen Kompetenzen
ermoglicht.

Die Bedingungen zur Praxisausbildung werden in einem gemeinsamen Vertrag zwi-
schen Schule, Praxisausbildungsort und Studierender/Studierendem festgelegt. Die-
ser Vertrag regelt:

- den Bezug zum Praxisausbildungskonzept;
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- die formellen Bedingungen der Praxisbegleitung (Regelméssigkeit der Ausbil-
dungsgesprache, Zeit fir die Ausbildungssupervision und fur die Erfallung von
Lernauftragen);

- die zu bewertenden Teile der Praxisausbildung;

- die Art und Weise der Bewertung der Praxistatigkeit und die von der Praxisaus-
bildnerin/vom Praxisausbildner anzuwendenden Kriterien;

- die Kontakte und Zusammenarbeitsformen zwischen Schule und Praxisausbil-
dungsort.

Wenn die minimalen Ausbildungsbedingungen am Praxisausbildungsort nicht erfillt
sind, kann die Schule die Zusammenarbeit abbrechen und so die Praxisausbildung
der/des Studierenden in dieser Institution unterbrechen.
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7 Bildungsbereiche und ihre zeitlichen Anteile

7.1 Zeitliche Anteile

Die Lernstunden verteilen sich gemass den beiden unten stehenden Tabellen auf die
verschiedenen Lernformen und die Themenbereiche. Die Lernstunden missen ins-
gesamt zwingend 5400 Lernstunden bei der Ausbildung ohne einschlagiges EFZ
und 3600 Lernstunden bei der Ausbildungsform mit einschlagigem EFZ betragen.
Bei den Ubrigen Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Schulen haben in ihrem
Konzept darzulegen, wie sie die geforderten Lernstunden auf die verschiedenen
Lernformen und Themenbereiche aufteilen.

Tabelle 1

Verteilung der Lernstunden auf die Lernformen
Vollzeit Berufsbegleitend | Vollzeit Berufsbegleitend
Ohne einschlagi- | Ohne einschlagi- Mit einschlagigem | Mit einschlagigem
ges EFZ ges EFZ EFZ EFZ

Kontaktstunden 1800 1800 1200 1200

Selbststudium 1200 900 900 600

Angeleitete Praxis | 1800 1020 900 480

(Training und

Transfer)

Berufstéatigkeit - 1080 - 720

gemaéss VO Art. 4

Absatz 3

Diplomierung 600 600 600 600

Total Lernstun- | 5400 5400 3600 3600

den

Bei der Praxisausbildung handelt es sich um angeleitete Praxis, bei welcher die Stu-
dierenden von einer Praxisausbildnerin/einem Praxisausbildner begleitet werden
(vgl. Kap. 6). Es handelt sich somit um gezieltes Training und Transfer.

Tabelle 2
Verteilung der Kontaktstunden auf die Hauptthemen des Unterrichtes
Ohne ein- Mit ein-
schlagiges schlagigem
EFZ EFZ
Unterricht Arbeits- Richtwert Bandbreite Richtwert Bandbreite
prozesse
Alltagsbewéltigungund | 1und 2 450 400 - 500 250 200 - 300
—begleitung
Soziale Integration und | 3 und 4 350 300 — 400 250 200 - 300
Ressourcenerschlies-
sung
Zusammenarbeit im 5und 6 250 200 - 300 200 150 — 250
Team und mit den
Klient/innen
Professionelles Han- 7 150 120 - 180 100 80-120
deln im rechtlichen,
politischen und sozia-
len Umfeld
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Reflexion der eigenen
Person und der Berufs-
tatigkeit

150

120 - 180

100

80-120

Sozialpadagogische
bzw. sozialwissen-
schaftliche Grundlagen
far die Entwicklung
beruflicher Kompeten-
zen

Alle

300

250 - 350

200

150 — 250

Ausbildungsbegleitung,
Grundlagen methodi-
schen Arbeitens

Alle

150

100 - 200

100

80-120

Total Lernstunden

1800

1200

7.2 Allgemeine Bildungsinhalte

Die Schulen legen in ihren Lehrpldnen und Studienreglementen das Angebot in den

folgenden Themenbereichen dar:

« Genderfragen;

« nachhaltige Nutzung von Ressourcen;
 interkulturelle Kompetenz;
« Arbeitssicherheit;

« Umweltschutz;

« Gesundheitsschutz (Arbeitsprozess 8).

Dabei ist zu vermerken, dass Genderfragen und Fragen der interkulturellen Kompe-
tenz zu den Kernkompetenzen von Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen gehé-
ren und deshalb auch den Kompetenzen der Arbeitsprozesse zugeordnet sind.
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8 Titel

Es wird folgender geschitzter Titel vergeben:

Deutsch:
dipl. Sozialpadagogin HF / dipl. Sozialpddagoge HF

Franzdsisch:
éducatrice sociale diplomée ES / éducateur social diplomé ES

Italienisch:
educatrice sociale dipl. SSS / educatore sociale dipl. SSS

Empfohlene englische Ubersetzung:
College of Higher vocational education and training Diploma in Social Education.
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9 Berufsperspektiven

Sozialpadagoginnen HF/Sozialpddagogen HF stehen in der Praxis die klassischen
beruflichen Entwicklungsméglichkeiten offen:

- fachliche Vertiefung und Spezialisierung;

- Ubernahme von Kaderfunktionen;

- Ubernahme von Ausbildungsfunktionen.

Die berufliche Weiterbildung erfolgt durch Weiterbildungskurse, Zertifikatslehrgange,
Nachdiplomstudien usw.

Das HF-Diplom erdffnet den Zugang zu den NDS im HF-Bereich. Uber die Teilnah-
me an Lehrgangen der Fachhochschulen entscheiden die Fachhochschulen.

Die internationale Anerkennung des HF-Diploms ist zur Zeit noch nicht geregelt.
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Der Rahmenlehrplan tritt mit der Genehmigung durch das BBT in Kraft.

Der RLP wird erlassen:

Bern, 21. Dezember 2007

Unterschrift/en der Tragerschaft:

Dach OdA S SPAS
Schweizerische Dachorganisation der Schweizerisch ttform der
Arbeitswelt Soziales bildungeryim Sozialbereich

) | |
/ |'

Ulla Grob Meng s, Prasidentin EE/seblus Spescha, éMt

Der RLP wird genehmigt:

Bern, 0. 7. df

Bundesamt fir Berufsbildung und Technologie
Die Direktorin

et

Dr. Ursula Renold

Autoren:

Eusebius Spescha, hsl Luzern
Bernhard Heusser, HFS Zizers
Stefan Osbahr, agogis Zirich
Thomas Roth, BFF Bern
Joachim Grebert, HF Epalinges

Der Rahmenlehrplan wurde in deutscher Sprache verfasst.
Ubersetzung:

Franzésisch: Sonja Zwimpfer, Fribourg; Jean-Claude Hucher, Lausanne
italienisch: Birgit Dietrich, Wohlen

A RLP_Sozialpadagogik_2007_12_21 Seite 33 von 33



	Sozialpädagoge_Titelblatt_d).pdf
	Sozialpädagoge_d



